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Il 

Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 28. Juni 1986 angemeldete und am 

28. Januar 1987 verOffentlichte europische Patent-

anineldung Nr. 86 108 821.9 ist am 17. Januar 1990 das 

europische Patent Nr. 0 209 757 mit den AnsprQchen 1 bis 

13 erteilt worden. 

Der erteilte Anspruch 1 hat dabei folgenden Wortlaut: 

H i. Schlagieiste für den Rotor (2) eines Pralibrechers 

o. dgl. Zerkleinerungsmaschine, deren auf die Längs- 

erstreckung bezogener Querschnitt symmetrisch und etwa C-

forrnig mit der Of f flung zur Vorderseite hin gekrrnrnt ist 

und in der Symmetrieebene eine Einschnürung aufweist, und 

ihre Ruckseite von der Rotordrehachse aus au1,erha1b der 

EinschnQrung für tangentiale Krfte abstüztbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, dais die Einschnurung durch 

beidseitig angeordnete Nuten (10, 11) gebildet ist, die 

auf ihren Querschnitt bezogen beidendig jeweils eine 

Ha1terungsf1che zur Aufnahine radialer Krfte bilden, 

wobei die Halterungsflãchen (15, 16) von aufen nach innen 

zur Symmetrieebene hin geneigt und un wesentlichen eben 
sind, und dais sich auien an die geneigten Halterungs-

fláchen (15, 16) jeweils eine Stützf1che (20, 21) zur 

Aufnahme tangentialer Kräfte ansch1ie1t." 

Gegen das erteilte Patent ist unter Nennung der 

Druckschri ften 

(Dl) 	DE-C-821 589 

TJS-A-4 373 678 

FR-A-i 537 209 

DE-C-975 240 und 

DE-A-2 317 692 
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Einspruch eingelegt worden und zwar gestutzt auf den 

Einspruchsgrund gernaE Artikel 100 a) EPU, wobel der 

Widerruf des Streitpatents im gesamten Umfang beantragt 

wurde. 

Mit Entscheidung vom 12. Juli 1991 hat die Einspruchs-

abteilung das Streitpatent widerrufen und zwar wegen des 

Fehiens erfinderischer Tatigkeit beim Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1. 

Gegen die vorgenannte Entscheidung der Einspruchs-

abteilung hat der Patentinhaber (BeschwerdefUhrer) am 

13. September 1991 unter rechtzeitiger Zahlung der GebUhr 

Beschwerde eingelegt und diese mit dem am 

7. November 1991 eingegangenen Schriftsatz begrundet. Er 

steilt den Antrag die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und das Patent in seiner erteilten Fassung 

aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), wobei hilfsweise eine 

Aufrechterhaltung des Patents in eingeschrãnkter Fassung 

- d. h. auf der Basis von neu vorgelegten AnsprQchen 1 

bis 6 - beantragt wird (Hilfsantrag). 

Zur StUtzung des Hauptantrags wird vor allem darauf 

hingewiesen, dag spezielle StQtzflachen im Sinne des 

erteilten Anspruchs 1 nicht mit der gesamten Oberf1che 

der Vorder- und RUckseite der Schiagleiste gleichgesetzt 

werden kOnnten, ferner dais bei einem verschleiE,bedingten 

Wenden der vorbekannten Schiagleiste eine bereits 

verschlissene Flache als StQtzfläche wirken mUsse ohne 

dafUr speziell gerQstet zu sein und schliei,1ich darauf, 

daZ ein gravierender Unterschied zwischen einer "abstUtz-

baren" Flche und einer von der speziellen Bearbeitung 

und/oder Formgebung geprägten "StUtzflache" vorliege, 

weil im letzteren Fall die Aufnahme tangentialer Krafte 

kalkulierbar, im ersteren Fall hingegen rein zuflliger 

Art sei. Mit Blick auf die C-Form der asyrnrnetrischen 

Schiagleiste gemag erteiltem Anspruch 1 wurde noch 

2076.D 	 . . .1... 
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herausgeStelit, dag in Rotordrehrichtung gerichtete 

Kippbewegungefl und Kippinomente unter den verschiedensten 

Belastungsarten sicher vermeidbar sind. Es kOnne in 

diesem Zusammenhang nicht darauf ankommen, ob die 

Wiedergabe der beanspruchten Schiagleiste im Streitpatent 

mafstb1ich sei oder nicht, da es wesentlich darauf 

ankornrne, dag die C-Form der Schlagleisten die MOglichkeit 

erOffne, die Schwerpunktlagen optimal wh1en zu kOnnen, 

so dag die im Betrieb auftretenden Kippmomente beeinf1u1t 

werden kOnnen. Dies stehe un Gegensatz zu den Dokurnenten 

(Dl) und (D2), die doppelt-symrnetrisch ausgebildete 

Schiagleisten of fenbarten, was die Wahi einer optirnalen 

Schwerpunktlage ausschlieIe. 

Zum Hilfsantrag wurde noch ausgefQhrt, daE er im Wortlaut 

präzisiert sei und zwar in bezug auf die Gestaltung der 

StUtzflchen zur Aufnahme tangentialer Krfte. 

VI. 	Die Rechtsnachfolgerifl der Einsprechenden (Beschwerde- 

gegnerin), n.rnlich MSG-Maschinen-Service GmbH - führt zuxn 

Hauptantrag aus, daI, dieser Antrag keinen Erfoig haben 

kOnne, "da die Patentinhaberin das Patent mit Merkrnalen 

verteidigt, die in dem erteilten Hauptanspruch nicht 

enthalten sind". 

Die Beschwerdegegnerin nennt in diesem Zusarnmenhang 

folgende Merkrnale: 

bestimmte, gegenuber den Ubrigen Vorder- und 

RückseitenbereiChen der Schiagleiste abgrenzbare, 

d. h. spezielle Flãchen; 

F1chen, die durch ihre spezielle Bearbeitung 

und/oder Formgebung erkennbar sein mUssen; 

2076 .D 
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V 

3. Fláchen, die beim versch1eibedingten Wenden der 

Schiagleiste nicht verlorengehen, d. h. keinem 

Verschleig ausgesetzt sind. 

Auch in der Beschreibung seien keine Angaben enthalten, 

die im Sinne des erteilten Anspruchs 1 ausgelegt werden 

kOnnten, etwa des Inhalts I'dag die C-Form derart gewh1t 

werden soil, daI, unter der Wirkung der Fliehkraft em 

entgegen der tjrniaufrichtung gerichtetes Kippmoment 

entsteht." Ein soiches solle nach der Patentschrift 

gerade vermieden werden, so daS insgesamt dieses Merkmal 

nicht zur Differenzierung gegenuber dem Stand der Technik 

herangezogen werden kOnne. 

Damit sei der Antrag gerechtfertigt, die Beschwerde 

zurtickzuweisen und den Widerruf des Patents zu 

bestatigen. 

Ent scheidungsgr -ünde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 EPU 

sowie der Regel 64 EPU; sie ist zulassig. 

Hauptantrag 

	

1. 	Artikel 123 EPU 

	

1.1 	Der Hauptantrag hat das Bestehenlassen des erteilten 

Patents zuxn Inhait, so daZ sich von vornherein kein 

Einwand unter Artikel 123 (3) EPU ergeben kann, da eine 

Schutzbereichserweiterung in diesem Fall nicht vorliegen 

kann. 

	

1.2 	Mit Buck auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU 

ist festzuhalten, daE der erteilte Anspruch 1 alle 

Merkmale des ursprUnglichen Anspruchs 1, daneben noch die 

2076.D 	 . . .1... 
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4. 

,1 

Merkmale der ursprQnglichen AnsprUche 2 (von au1,en nach 

innen geneigte, ebene Ha1terungsf1chen) und 5 (an die 

geneigten Ha1terungsf1chen sch1ieen sich auJ.en StQtz-

flãchen zur Aufnahme tangentialer Krãfte an) umfait. Der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 1st somit ursprungs-

of fenbart. 

	

1.3 	Vorstehende Uberlegungen zusammenfassend ergibt sich 

somit kein Einwand unter Artikel 123 EPU. 

	

2. 	Neuheit 

Neben den im Einspruchsverfahren benannten Entgegen-

haltungen (D1) bis (D5) ist in der Streitpatentschrift 

auch noch das Dokument 

(DO) 	DE-C-930 839 

benannt worden. 

Mit Buck auf die Druckschriften (DO) bis (D5) ist der 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu: 

(DO) of fenbart schon keine beidseitig angeordnete Nuten; 

(Dl), (D2) und. (D3) haben keine C-f Orrnigen Schiagleisten 

zuin Inhalt; die Schiagleiste gemàf (D4) ist allenfalls 

als S-f Orrnig zu bezeichnen und die gem 	(D5) mag gemai 

deren Abb. 2 C-Form haben, aber es fehien bei dieser 

AusfQhrung zuinindest die beidseitig angeordneten Nuten 

des erteilten Anspruchs 1. 

Es liegt somit kein Stand der Te :hnik vor, der alle 

Merkmale des erteilten Anspruchs 1 beinhaltet, so dag die 

Neuheit des danach beanspruchten Gegenstands nicht in 

Frage steht, Artikel 54 EPU. Die Neuheit ist im Qbrigen 

auch von der Einspruchsabteilung als gegeben angesehen 

worden. 

2076 .D 
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3. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

3.1 	Bei gegebener Neuheit der Schlagleiste gemaS erteiltem 

Anspruch 1 ist nun noch zu untersuchen, ob sie auf 

erfinderischer Tatigkeit beruht oder nicht. 

3.1.1 Vorauszuschicken ist, daff, die Verteidigung des erteilten 

Anspruchs 1 seitens des BeschwerdefQhrers (Hauptantrag) 

die Kaxnrner in die Lage versetzt, diesen Anspruch so zu 

nebmen wie er ist und allenfalls gemag Artikel 69 (1) EPU 

zu prUf en ist, wie dieser Anspruch im Lichte der 

Beschreibung und der Zeichnung auszulegen ist. 

3.1.2 Die Verteidigung des erteilten Anspruchs 1 macht auch die 

Diskussion der Frage der zutreffenden bzw. nicht-

zutreffenden Abgrenzung des unabhàngigen Anspruchs gegen 

das nächstkommende Dokument von vornherein gegenstands-

los, weil hierzu die Basis fehlt. Dies bedeutet aber 

nicht, daf> bei der Beurteilung der Frage der 

erfinderischen Thtigkeit nicht zu kiaren ist, was der 

nãchstkornrnende Stand der Technik of fenbart, in welchen 

Merkmalen der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 davon 

abweicht und wie bei diesen Gegebenheiten die objektiv 

verbleibende technische Aufgabe zu definieren ist 

(problem-solution-approach). 

	

3.2 	Bevor in die Beantwortung dieser Fragen eingetreten wird, 

sei die Lehre des erteilten Anspruchs 1 un Lichte der 

Beschreibung, Artikel 69 (1) EPU, ermittelt: 

Wie Sp. 3, Z. 39 bis 44 in Verbindung mit Sp. 1, Z. 55 

bis Sp. 2, Z. 3 der Streitpatentschrift erheilt, kornmt es 

darauf an, daZ die Schiagleiste: 

- unter den verschiedenen Belastungsarten in ihrer 

Halterung stabilsitzt; 

2076.D 	 . . .1... 
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- die tangentialen Kräfte au1erha1b der EinschnQrung an 

der Schlagleisten-RQckseite beidseitig abgestützt 

werden; 

- gegen Kippbewegungen durch die Wahi einer gixistigen 

SchwQrpunktlage und gleichzeitiger beidseitiger 

Halterung volistandig gesichert ist, so dais 

vorzeitiger Versch1eif, ausgeschlossen werden kann. 

Dem fachrnännischen Leser der Streitpatentschrift ist 

darnit insgesamt die Anweisung gegeben, die vorgenannten 

Aspekte - stabiler Sitz, sichere beidseitige Abstutzung 

und Sicherung gegen Kippbewegungen der Schiagleisten - 

bei der Geta1tung der Schiagleisten zu berucksichtigen, 

urn diese Aspekte technisch zu realisieren. 

Daraus folgt unmittelbar, dais die Stutzflàchen 

tatsãchlich gegen die ubrigen Vorder- und Rückseiten-

bereiche der Schiagleiste abgrenzbare, d. h. spezielle 

Flãchen sind, die durch eine spezielle Bearbeitung 

und/oder Formgebung erkennbar sind und die beiin 

versch1eibedingten Wenden der Schiagleisten (Oben-Unten-

Vertauschung) nicht verlorengehen, d. h. keinern 

VerschieiZ ausgesetzt sein durfen, vgl. Vortrag der 

Beschwerdegegnerin gemag Eingabe vorn 3. Dezernber 1991 

insbes. S. 1 und 2 bzw. vorstehenden Abschnitt VI. des 

Sachverhalts und der Antrãge. 

3.3 	Die Einspruchsabteilung ging davon aus, daf (Dl) der 

nchstkomrnende Stand der Technik sei. Der Beschwerde-

führer pflichtet dern bei und geht noch ein Stuck weiter, 

indern auch (D3) als nachstliegender Stand der Technik 

angesehen wird, vgl. Beschwerdebegrundung S. 3, Abs. 4. 

Dieser Auffassung des BeschwerdefQhrers ist 

beizupflichten, so daE (Dl) bzw. (D3) als Ausgangspunkt 

der Erfindung anzusehen sind. 

2076 .D 
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3.4 	Dieser Stand der Technik ist jeweils gekennzeichnet durch 

rechteckige bzw. Doppel-T-fOrrnige Schiagleisten, die im 

Zentralbereich beidseitig angeordnete Muten aufweisen, 

die der Aufnahine radialer Kräfte dienen. Die Vorderseiten 

dieser Schiagleisten sind jeweils der Schlagwirkung 

ausgesetzt, wobei die Drehrichtung bei (Dl), Abb. 1, im 

Uhrzeigersinn und bei (D3), Fig. 2, im Gegenuhrzeigersinn 

erfolgt. Wenn nun die doppaltsymmetrisch ausgebildete, 

jeweils vier Schlagkanten aufweisende Schiagleiste gemai 

(Dl) bzw. (D3) im Versch1eil,fa11e einer Schlagkante 

uingedreht wird, sei es durch StUrzen (Oben-Unten-

Vertauschung) oder sei es durch Wenden (Links-Rechts-

Vertauschung) , dann kommt die verschlissene Vorderseite 

der Schiagleiste mit dem rUckwrtig angeordneten 

Widerlager, vgl. Bezugszeichen 11 4" bei (Dl) bzw. "3" bei 
(D3), in Kontakt und mui3 nun die Aufgabe der tangentialen 

Krãfteaufnabme irgendwie wahrnehmen, ohne aber hierfUr 

optimale Voraussetzungen zu haben. Es liegt auf der Hand, 

da:9 dies mehr eine "Zufallsabstutzung" als eine gezielt 

angestrebte, im Wirkungsbereich eingegrenzte tangentiale 

AbstUtzung gemãf, erteiltem Anspruch 1 ist. 

Die doppeltsyrnmetrische Ausgestaltung der Schiagleiste 

nach (Dl) bzw. (D3) hat im Betrieb, d. h. beim Auftreten 

von Zentifuga1krften eine ganz charakteristische 

Drehmomentenbeanspruchung zur Folge, nmlich ein vom 

VerschleiE, abhngiges Kippmoment in Drehrichtung. 

	

3.5 	Von diesen Gegebenheiten des Standes der Technik gemJ 

(Dl) bzw. (D3) ausgehend, ist die durch die Erfindung 

gem&S erteiltem Anspruch 1 objektiv zu lOsende, 

technische Aufgabe darin zu sehen, dais die gattungsgemaJe 

Schiagleiste in der Richtung optirniert wird, daZ die 

radialen bzw. tangentialen Kräfte bzw. Momente beim 

Betrieb der Schiagleiste in vortelihafter und auch nach 

2076.D 	 . . .1... 
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Anderung der Einbaulage der Schiagleiste bestehen-

bleibender Weise aufnehxnbar sind. 

	

3.6 	Diese Aufgabe ist von den aus (Dl) bzw. (D3) als bekannt 

anzusehenden Merkmalen, nämlich 

Schiagleiste für den Rotor eines Pralibrechers o. dgl. 

Zerkleinerungsmaschine, deren auf die Lngserstreckung 

bezogener Querschnitt syrnrnetrisch und in der Syrnrnetrie-

ebene eine EinschnUrung aufweist, die durch beidseitig 

angeordnete Nuten gebildet ist, die auf ihren Querschnitt 

bezogen beidendig jeweils eine Halterungsfläche zur Auf-

nahme radialer Krfte bilden, wobei die Ha1terungsf1chen 

von auien ñach innen zur Symmetrieebene hin geneigt und 

im wesentlichen eben sind und ihre RQckseite von der 

Rotordrehachse aus auferha1b der Einschnurung für 

tangentiale Kràfte abstützbar ist 

durch die gegenuber (Dl) bzw. (D3) unterschiedlichen 

Merkmale des erteilten Anspruchs 1, në.mlich 

dais die Schlagleiste etwa C-formig mit der Of fnung 

zur Vorderseite hin gekrüxnmt ist und 

dag sich auien an die geneigten Ha1terungsf1chen 

11 15, 16 11 , jeweils eine Stutzf1che "20, 21" zur 

Aufnahme tangentialer Kräfte ansch1ieit 

gelOst. 

	

3.7 	Mit dieser Losung der objektiv verbleibenden, technischen 

Aufgabe wird erreicht, dais eine kiare Aufteilung der 

Flächen der Schiagleiste für die radialen und für die 

tangentialen Krfte vorliegt und zwar ohn. Einflug von 

versch1eiierscheinungen auf die AbstQtzungsverh1tnisse; 

durch die günstige Schwerpunktlage der beanspruchten 

Schiagleiste ist diese volistandig gegen Kippbewegungen 
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gesichert, wobei durch die asynunetrische Querschnittsform 

der Schiagleiste die Kipprnornente der Schlagleiste in 

GrOge und Richtung problernios beeinf1ubar sind. Es wird 

ferner eine Momentenbelastung im Rotor erzielt, die ais 

definiert anzusehen ist, well allein aus der Rotor-

rotation ein Kippmoment der Schiagleisten resultiert, das 

die Schiagleiste an das Widerlager andrUckt und zwar ohne 

zusätzlichen Aufwand an Klernm- und Keilverbindungen. 

3.8 	Die Frage, ob die Lehre des erteilten Anspruchs 1 

erfinderisch ist oder nicht, 1st dadurch zu beantworten, 

dai, der vorliegende Stand der Technik dahingehend zu 

überprUf en ist, ob er diese Lehre dem vor der LOsung der 

objektiv verbleibenden technischen Aufgabe stehenden 

Fachmann nahelegen kann oder nicht, wobei in diesern 

Zusarnmenhang auch noch das b1ofe Fachwissen mitzuberQck-

sichtigen ist. 

3.8.1 Die gattungsbildenden Druckschriften (Dl) und (D3) geben 

keinerlel Hinweis auf die MOglichkeit einer Ausbildung 

der Schiagleiste im Sinne des erteilten Anspruchs 1, 

nm1ich Abkehr von der bekannten doppeltsyrnmetrischen 

Ausbildung der Schiagleiste und Realisierung einer 

Schiagleiste mit etwa C-Form, wobei das "C" zur 

Vorderseite hin gekrummt ist und wobei zusatzlich zur 

radialen Festlegung der Schiagleisten mittels 

beidseitiger Nuten eine tangentiale Abstützung in Form 

von StUtzfláchen an den Aufenbereichen der beidseitigen 

Nuten vorgesehen 1st. 

(D3) befa1tsich vielmehr mit der AbstQtzung der Schiag-

leisten Qber Halteleisten "2, 3" und diese abstQtzenden 

weiteren Leisten 11 4, 5", wãhrend (Dl) ganz auf das lose 

Einlegen der Schiagleiste gerichtet ist, wobei die 

Festlegung der Schiagleisten von selbst erfolgt und zwar 

unter AusnUtzung der Fliehkraft. Im einzelnen sind hierzu 

konische Leisten "3, 4" und konische Erweiterungen der 
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Rotorausnehlnungen vorgesehen, die irn Zusamrnenspiel das 

vorgenannte Festziehen der Schlagleiste ergeben. 

3.8.2 Es ist dern BeschwerdefUhrer darin zuzustirnrnen, dag eine 

tangentiale AbstUtzung des Gegeristands von (Dl) bzw. (D3) 

zwar vorliegt, aber nicht un beanspruchten Sinne gemai 

erteiltem Anspruch 1, da letzterer speziell bearbeitete 

und als soiche ausgewiesene Flachen "20, 21' für die 

tangentiale Abstützurig der Schlagleisten vorschreibt und 

zwar radial benachbart zu den beidseitigen Nuten "10, 

11 11 , namlich radial nach innen bzw. nach auIen zu diesen 

Nuten angeordnet. Damit wird eine klare Trennung von 

Sch1agf1che und von reiner AbstUtzflãche erzielt, was 

wiederum Ruckwirkungen hat auf die Kippmomententstehung 

bzw. - Abstützung. Der Verschleigeinflug ist erkennbar 

herabgemindert und die Krãfte - und Momentenaufnahrne 

durch den Rotor bleibt kalkulierbar, vgl. Sp. 1, Z. 55 

bis Sp. 2, Z. 6 der Streitpatentschrift. 

Bei Fehlen jeglichen Hinweises auf die Zuarnmenhange bei 

(Dl) bzw. (D3) mug davon ausgegangen werden, daZ diese 

Zusammenhnge sich selbst einem Fachrnann erst durch 

erfinderisches Tãtigwerden erOffnen, so dais schon im 

Stellen der objektiv verbleibenden Aufgabe ein gewisses 

Indiz für das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit liegt. 

3.8.3 Es mug weiterhin davon ausgegangen werden, daE der 

Fachmann auch aus (D2) keinerlei Anregung für die 

Realisierung einer C-Form und einer Ausgestaltung der 

radialen, tangentialen und Mornenten-AbstQtzung im Sinne 

des erteilten Anspruchs 1 enth.1t, da (D2) wiederum auf 

eine doppeltsymmetrische Schlagleisteriausbildung (X-Forrn) 

gerichtet ist, so dag auch insoweit nicht erkennbar ist, 

wieso der Facbmann auf die beanspruchte C-Form und deren 

flankierende Anordnung bzw. Aufteilung von Abstützflchen 

korruiten solite. Vielmehr ist (D2) auf eine komplizierte 

Keilabstützuflg der Schlagleisten, vgl. Fig. 2, 4 und 5, 

2076.0 
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gerichtet, ohne dag ein Hintergrund erkennbar ware, der 

in Richtung der Lehre des erteilten Anspruchs 1 wiese. 

3.8.4 Ahnhich fern liegt das Dokument (D4), weiches eine S-Form 

der Schiagleisten angibt und auerdern radiale und Kipp-

Bewegungen derselben lehrt, vgl. S. 2, Z. 51 mit 53 und 

Z. 79 mit 83 bzw. Z. 89 mit 106. 

Das Dokument (DO), das im Streitpatent noch als Ausgangs-

punkt der Erfindung hingestelit wurde, bleibt erheblich 

hinter (Dl) und (D3) zurUck, weil schon die beanspruchte 

beidseitige EinschnUrung in Form von sich nach auJ,en 

symmetrisch Offnenden Nuten nicht gegeben ist. Vielmehr 

wird wie beim Gegenstand der (Dl) auf eine Selbsthernrnung 

über ein Klemrnsttick "8" bzw. "21" bzw. "14" gebaut. Die 

C-Form gemag Abb. 1/3 ist zwar wie beim erteilten 

Anspruch 1 gegeben, aber es ist genausogut eine Zahnform 

der Schiagleiste in (DO) beansprucht, vgl. Abb. 2 bzw. 

Anspruch 3. Der Schwerpunkt der (DO) liegt erkennbar 

wiederuin in der Selbsthemmung von Schiagleiste, 

Klernrnstück und Rotorausnehmung. Eine bewufte Trennung von 

AbstQtzflächen in Richtung radialer, tangentialer und 

Kippmoment-Abstutzung ist (DO) nicht entnehrnbar, so daf 

auch hieraus keine auf die beanspruchte Lehre gema1, 

erteiltem Anspruch 1 weisende Anregung entnehrnbar ist. 

3.8.5 Da mit (DO) mithin schon die C-Form einer Schiagleiste 

bekannt ist, erQbrigt sich ein nheres Eingehen auf (D5), 

die in Abb. 2 ein halbes "C" zeigen mag, die in Abb. 1 

aber mit Sicherheit em "S" zeigt. Der Hintergrund von 

(D5) ist aber ein v011ig anderer als der beim Streit- 

patent, da es dort urn die Minderung des Versch1eif-

einflusses geht, wobei als Lehre eine zweischjchtjge 

Schlagleiste angegeben wird, vgl. Abb. 1/2 Bezugs-

zeichen'S,/14" bzw. "9/15". Etwas Derartiges ist aber 

wesensfrernd mit der Lehre des erteilten Anspruchs 1. 
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3.8.6 Vorstehend wurde aufgezeigt, daf (DO) mit (D5) - sofern 

einzeln betrachtet - nichts hergeben, was als brauchbare 

Anregung zur LOsung der gesteilten Aufgabe im Sinne des 

erteilten Anspruchs 1 anzusehen ware, weil der techno- 

logische Hintergrund der gezielten Beherrschung der 

radialen, tangentialen und Momenten-Belastung nirgendwo 

aufscheint. Es ist somit nicht nachvollziehbar, dag eine 

Gesamtschau dieser sechs Druckschriften etwas anderes 

ergeben soilte, als dag die Schiagleiste gemaE erteiltem 

Anspruch 1 vom Stand der Technik nicht nahegelegt ist. 

3.8.7 Wie vorstehende Ausführungen insgesarnt erhellen, kann 

keine Rede davon sein, dag das Patent mit Merkinalen 

verteidigtwird, "die in dem erteilten Hauptanspruch 

nicht enthalten sind", vgl. Eingabe der Beschwerde-

gegnerin vom 3. Dezember 1991, S. 2, Abs. 1, zuxnindest 

dann nicht, wenn die Gesarntzusainmenhãnge beachtet und der 

erteilte Anspruch 1 im Lichts d.r Bsuchribung augelsgt 

wird, Artikel 69 EPU. 

Dern Gegenstarid des erteilten Anspruchs 1 kann aber auch 

die erteilte Fig. 1 nicht entgegenstehen, weil Anspruch 1 

und die Beschreibung des Streitpatents das als vom 

Schutzumfang umfaJt Anzusehende genugend kiar zuxn 

Ausdruck bringen, so dais das entsprechende Argument der 

Beschwerdegegnerin, gem&Z Schriftsatz vom 

1. Februar 1993, insbes. S. 2, ins Leere geht, da 

unbestreitbar ein aaymm.triacher Qu.rschnitt vorliegt, 

der in glaubhafter Weise, die vom Beschwerdeführer irn 

Schriftsatz vom 17. Mãrz 1993 angesprochenen Moglich-

keiten der MornentenbeeinfluSSung erOffnet, und zwar nach 

Gr61e und Richtung. Mithin kann im Gegensatz zu einern 

syrnmetrischen Querschnitt auch einein etwaigen Versch1ei1-

einfluE gezielt begegnet werden, oline dag eine Momemtn-

i.unkshr zu befurchten ware, wie die Beschwerdegegnerin 

vortràgt. 
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3.8.8 Die Beschwerdegegnerin fUhrt bezuglich der Aufnahrne von 

Kipprnornenten die Druckschriften (D4) und (D5) an; hierzu 

ist aber zu bernerken, daI, es sich hierbei nur urn einen 

Teilaspekt des Gegenstands gemaS erteiltern Anspruch I 

handelt und dag es nicht zu1ssig ist, diesen Teilaspekt 

in Kenxitnis der Erfindung als Indiz dafUr anzufQhren, da1 

der beanspruchte Gegenstand vorn Stand der Technik 

nahegelegt sei. Die tatsãchliche Relevanz der Dokurnente 

(D4) und (D5) wurde vorstehend schon behandelt, so daf 

sich weitere diesbezQgliche Uberlegungen erubrigen. 

3.8.9 Zusarnmenfassend kornrnt die Karniner zu dern Ergebnis, dag dem 

Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 die zur Aufrecht-

erhaltung des Streitpatents erforderliche erfinderische 

Tätigkeit irn Sinne von Artikel 56 bzw. 100 a) EPU nicht 

abzusprechen ist, so dag dieser Anspruch als rechts-

bestndig anzusehen ist. 

3.10 Der Rechtsbestand des Streitpatents ist dernzufolge 

wiederherzustellen, indem die angefochtene Entscheidung 

der Einspruchsabteilung aufgehoben wird. 

Hilfsantrag 

Da bereits der Hauptantrag gewhrbar ist, erUbrigt es 

sich auf den Hilfsantrag einzugehen. 
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EntscheiduxlgSfOrlflel 

Aus diesexi Gründen wird entschieden: 

 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

 Das Patent wird in unveranderter Form aufrechterhalten. 

Der Geschäftsstellenbeaiflte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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